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Veröffentlichung: ja 

Besprechung des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen Rentenversicherung Bund, der 

Bundesagentur für Arbeit und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung zu Fragen des 

gemeinsamen Meldeverfahrens am 18.03.2015 

10. Änderung der Anlage 9.4 des gemeinsamen Rundschreibens „Gemeinsames Melde-

verfahren zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung“; 

hier: Anpassungen zum 01.01.2016 aufgrund der Änderung des Datensatzes Meldungen 

(DSME) 

________________________________________________________________________ 

In der Besprechung des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen Rentenversicherung Bund, 

der Bundesagentur für Arbeit und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung zu Fragen 

des gemeinsamen Meldeverfahrens am 19./20.02.2014 (TOP 1) wurde der Aufbau des 

DSME in der Version 3 ab 01.01.2016 beschlossen. Die entsprechend angepassten Ge-

meinsamen Grundsätze wurden bereits durch das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-

les genehmigt. Die erforderlichen Fehlerprüfungen wurden in einer temporären Arbeitsgrup-

pe erarbeitet und werden nachfolgend erläutert. Die Fehlernummern und -texte sind im bei-

gefügten Auszug des Entwurfs der Anlage 9.4 im Änderungsmodus beschrieben. 

Feld VERSIONS-NR (Stellen 040-041 im DSME): 

Hier ist mit Einsatz des neuen DSME nur noch die Versionsnummer „03“ zulässig. 

Feld DATUM-VERARBEITUNG (Stellen 191-210 im DSME): 

Das Verarbeitungsdatum ist grundsätzlich nicht durch den Ersteller des Datensatzes zu be-

füllen, sondern nur von der annehmenden (verarbeitenden) Stelle. Die Krankenkassen tra-

gen ihr Verarbeitungsdatum bei der Weiterleitung von Arbeitgebermeldungen ein. Zusätzlich 

kann bei Meldungen, die von den Krankenkassen selbst erstellt werden (z. B. für Pflegeper-

sonen), das Erstellungsdatum in das Feld eingetragen werden. Das Feld wird zunächst als 

Pflichtangabe soweit bekannt (K) definiert. Es werden die Grundstellung (Nullen) oder ein 

logisch richtiges Datum zugelassen. 

Feld NEBENVERSIONS-NR (Stellen 211-212 im DSME): 

Das Feld enthält die Information, nach welchem Redaktionsstand der Anlage 9.4 der Daten-

satz erstellt wurde. Aufgrund von unterjährigen Anpassungen sind dort die jeweils gültigen 

Redaktionsstände abzubilden.  
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Feld PRODUKT-IDENTIFIER (Stellen 213-219 im DSME): 

Das Feld ist nur vom Arbeitgeber zu befüllen und wird durch die Krankenkassen weitergelei-

tet. Eine Prüfung der Gültigkeit findet bei den weitergeleiteten Arbeitgebermeldungen in der 

Datenstelle der Träger der Rentenversicherung (DSRV) nicht mehr statt. 

Feld MODIFIKATIONS-IDENTIFIER (Stellen 220-227 im DSME): 

Das Feld ist nur vom Arbeitgeber zu befüllen und wird durch die Krankenkassen weitergelei-

tet. Eine Prüfung der Gültigkeit findet bei den weitergeleiteten Arbeitgebermeldungen in der 

DSRV nicht mehr statt. 

Feld DATENSATZ-ID (Stellen 228-259 im DSME): 

Die neue Datensatz-ID dient der eindeutigen Kennzeichnung des Datensatzes durch den 

Ersteller. Sie ist ausschließlich bei Fehlerrückmeldungen an den ursprünglichen Absender zu 

übermitteln. Der Zeichenvorrat wird analog dem Feld AKTENZEICHEN-VERURSACHER 

begrenzt. 

Feld KENNZEICHEN-ADDITIONSPFLEGE (Stelle 47 im Datenbaustein DBME): 

Durch die Pflegekasse ist hier anzugeben, wie viele Personen nicht erwerbsmäßig gepflegt 

werden. Entweder liegt keine Additionspflege vor (Angabe „0“) oder es werden mehr als 1 

Person (Angaben „2“ bis maximal „9“) gepflegt. Bei Meldungen ungleich den Personengrup-

pen 207 oder 208 darf nur die Grundstellung („0“) übermittelt werden. 

Änderungen im Datenbaustein Krankenversicherung (DBKV): 

Die Felder KVGD, LFDEG, BBGRU-KUG, KENNZGLE-SV, RJEG und BBGRU-ATG werden 

zum 01.01.2016 in Reservefelder umgewidmet. Die Fehlerprüfungen der vorgenannten Fel-

der sind entsprechend anzupassen. Darüber hinaus ist die Fehlerprüfung DBKV044 in der 

Form anzupassen, dass der Zeitraum-Beginn nicht vor dem 01.01.2015 liegen darf. Die Feh-

lerprüfungen DBKV046, DBKV144, DBKV152, DBKV164, DBKV174 und DBKV184 können 

aufgrund der geänderten Fehlerprüfung DBKV044 entfallen. 

Das Feld BEITRAGSGRUPPE wird in ein numerisches Feld geändert, so dass die Prüfung 

DBKV140 entfallen kann. In der Prüfung DBKV142 entfällt der Zeitraumbezug. 

Im Feld KENNZ-RECHTSKREIS entfällt ebenfalls der Zeitraumbezug in der Prüfung 

DBKV150. 

Die Fehlerprüfungen in der Anlage 9.4 werden entsprechend angepasst.  
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Als Einsatztermin für das geänderte Kernprüfprogramm wird der 01.01.2016 festgelegt.  

Die Veröffentlichung der insoweit geänderten Anlage 9.4 erfolgt mit der Niederschrift der 

Besprechung des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen Rentenversicherung Bund, der 

Bundesagentur für Arbeit und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung zu Fragen des 

gemeinsamen Meldeverfahrens am 24./25.06.2015. Ein Entwurf der geänderten Fehlerprü-

fungen ist als Anlage beigefügt. 

Anlage 
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